
Bundesgesetz: Änderung des Konsumentenschutzgesetzes zur Anpassung an das 
EWR-Abkommen 
(NR: GP XVIII RV 809 AB 992 S. 110. BR: AB 4515 S. 568.) 
(EWR/Anh. XIX: 385L0577, 387L0102, 390L0088, 390L0314) 
 
Kundmachungsorgan BGBl.Nr. 247/1993 
 
 
 Der Nationalrat hat beschlossen: 
 
 Das Bundesgesetz, mit dem Bestimmungen zum Schutz der Verbraucher 
getroffen werden, BGBl. Nr. 140/1979, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. Nr. 481/1985, wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 3 Abs. 1 treten an die Stelle der letzten beiden Sätze folgende Bestimmungen: 
 
,,Dieser Rücktritt kann bis zum Zustandekommen des Vertrags oder danach binnen 
einer Woche erklärt werden; die Frist beginnt mit der Ausfolgung einer Urkunde, die 
zumindest den Namen und die Anschrift des Unternehmers, die zur Identifizierung des 
Vertrags notwendigen Angaben sowie eine Belehrung über das Rücktrittsrecht enthält, 
an den Verbraucher, frühestens jedoch mit dem Zustandekommen des Vertrags zu 
laufen. Diese Belehrung ist dem Verbraucher anläßlich der Entgegennahme seiner 
Vertragserklärung auszufolgen. Das Rücktrittsrecht erlischt spätestens einen Monat 
nach der vollständigen Erfüllung des Vertrags durch beide Vertragspartner, bei 
Versicherungsverträgen spätestens einen Monat nach dem Zustandekommen des 
Vertrags.'' 
 
2. Nach § 12 wird folgender § 12a samt Überschrift eingefügt: 
 

,,Vorzeitige Rückzahlung 
 
 § 12a. (1) Der Verbraucher ist berechtigt, seine Verbindlichkeiten aus einem 
Kreditvertrag vorzeitig zu erfüllen. In diesem Fall hat er Anspruch auf Ermäßigung der 
Kreditkosten um jenen Betrag an Zinsen und laufzeitabhängigen Kosten, der bei 
kontokorrentmäßiger Abrechnung des vorzeitig zurückgezahlten Betrags nicht anfällt. 
Die Vereinbarung oder Verrechnung darüber hinausgehender Entgelte ist nicht 
zulässig. 
 
 (2) Abs. 1 gilt nicht für 

1. Kredite, 
a) die zur Schaffung oder Sanierung von Gebäuden bestimmt sind und eine 

Laufzeit von mindestens 10 Jahren haben oder 
b) die durch eine Hypothek gesichert sind oder 
c) die 310 000 S übersteigen, und 

2. Leasingverträge, die nicht den Übergang des Eigentums am 
Leasinggegenstand auf den Leasingnehmer vorsehen.'' 

 
3. In § 16 Abs. 1 Z 1, § 19 Z 2 und § 26b wird jeweils der Betrag von 150 000 S 
durch den Betrag von 310 000 S ersetzt. 
 
4. Nach dem § 26b wird folgender § 26c samt Überschrift eingefügt: 
 
 



,,Einwendungsdurchgriff 
 

§ 26c. (1) Erhält ein Verbraucher zur Finanzierung des Bezugs von Waren oder 
von Dienstleistungen einen Kredit von einem anderen als dem Leistenden (dem 
Lieferanten beziehungsweise dem Dienstleistungserbringer), so kann er die 
Befriedigung des Geldgebers - ungeachtet der Anwendbarkeit der §§ 17 bis 19 - auch 
verweigern, soweit ihm Einwendungen aus seinem Rechtsverhältnis zum Leistenden 
gegen diesen zustehen, sofern für den Bezug von Waren oder Dienstleistungen ein 
Kredit mit einer anderen Person vereinbart worden ist und 

a) zwischen dem Kreditgeber und dem Leistenden eine vorherige 
Abmachung besteht, wonach Kredite an Kunden dieses Leistenden zum 
Zweck des Erwerbs von Waren oder der Inanspruchnahme von 
Dienstleistungen dieses Leistenden ausschließlich von diesem 
Kreditgeber bereitgestellt werden, und 

b) der Verbraucher seinen Kredit im Rahmen dieser Abmachung erhält und 
c) die unter den Kreditvertrag fallenden Waren oder Dienstleistungen nicht 

oder nur teilweise geliefert werden oder dem Liefervertrag nicht 
entsprechen und 

d) der Verbraucher seine Rechte gegen den Lieferanten erfolglos geltend 
gemacht hat. 

 
(2) Abs. 1 gilt nicht für die im § 12a Abs. 2 Z 2 bis 4 genannten 

Rechtsgeschäfte.'' 
 
5. Nach dem § 31 a werden folgende Bestimmungen samt Überschrift eingefügt: 
 

,,Reiseveranstaltungsvertrag 
 

§ 31b. (1) Die folgenden Bestimmungen gelten für Reiseveranstaltungen. 
 

(2) In diesen Bestimmungen bedeutet: 
1. Reiseveranstaltung: eine im voraus festgelegte Verbindung von 

mindestens zwei der folgenden Dienstleistungen, die zu einem 
Gesamtentgelt angeboten oder vereinbart wird: 
a) Beförderung, 
b) Unterbringung, 
c) andere touristische Dienstleistungen, die nicht bloß Nebenleistungen der 

Beförderung sind und die einen beträchtlichen Teil der Gesamtleistung 
ausmachen; 

diese Voraussetzung ist auch erfüllt, wenn einzelne Leistungen, die im 
Rahmen derselben Reiseveranstaltung erbracht werden, getrennt berechnet 
werden; 
2. Veranstalter: eine Person, die nicht nur gelegentlich im eigenen Namen 

vereinbart oder anbietet, von ihr organisierte Reiseleistungen zu 
erbringen; 

3. Reisender: eine Person, die den Vertrag oder einen Vorvertrag über 
Reiseleistungen schließt, jede weitere Person, in deren Namen jene Person 
den Vertrag eingeht, und jede Person, der eine dieser Personen ihre 
Ansprüche abtritt (,,der Erwerber''). 

 
§ 31c. (1) Für die Zeit ab dem zwanzigsten Tag vor dem vereinbarten 

Abreisetermin darf eine Befugnis des Veranstalters, das im Reisevertrag festgelegte 
Entgelt zu erhöhen, nicht vereinbart werden. Im übrigen ist - abgesehen von den 



allgemeinen Grenzen der Zulässigkeit einer solchen Vertragsbestimmung - eine solche 
Vereinbarung nur zulässig, wenn sie bei Vorliegen der vereinbarten Voraussetzungen 
für eine Preiserhöhung auch eine Preissenkung vorsieht und genaue Angaben zur 
Berechnung des neuen Preises enthält, bei der ausschließlich Änderungen der 
Beförderungskosten, etwa der Treibstoffkosten, der Abgaben für bestimmte 
Leistungen, wie Landegebühren, Ein- oder Ausschiffungsgebühren in Häfen und 
entsprechende Gebühren auf Flughäfen, oder der für die betreffende 
Reiseveranstaltung anzuwendenden Wechselkurse Rechnung getragen werden darf. 
 

(2) Ändert der Veranstalter - soweit ihm gesetzliche oder vertragliche 
Bestimmungen dieses Recht geben - vor der Abreise wesentliche Bestandteile des 
Vertrags, etwa auch den Preis, erheblich, so hat der Reisende die Wahl, die 
Vertragsänderung anzunehmen oder vom Vertrag zurückzutreten, ohne zur Zahlung 
einer Vertragsstrafe oder eines Reugeldes verpflichtet zu sein. Der Veranstalter hat 
dem Reisenden die Vertragsänderung unverzüglich zu erklären und ihn dabei über die 
bestehende Wahlmöglichkeit zu belehren; der Reisende hat sein Wahlrecht 
unverzüglich auszuüben. 
 

(3) Ist der Reisende gehindert, die Reiseveranstaltung anzutreten, so kann er 
das Vertragsverhältnis auf eine andere Person übertragen, sofern diese alle 
Bedingungen für die Teilnahme erfüllt und die Übertragung dem Veranstalter binnen 
einer angemessenen Frist vor dem Abreisetermin mitgeteilt wird. Der Überträger und 
der Erwerber haften für das noch unbeglichene Entgelt sowie gegebenenfalls für die 
durch die Übertragung entstehenden Mehrkosten zur ungeteilten Hand. 
 

§ 31d. (1) Tritt der Reisende nach § 31c Abs. 2 vom Vertrag zurück oder 
storniert der Veranstalter die Reiseveranstaltung vor dem vereinbarten Abreisetag aus 
einem anderen Grund als einem Verschulden des Reisenden, so kann dieser anstelle 
der Rückabwicklung des Vertrags durch Rückerstattung aller geleisteten Zahlungen 
dessen Erfüllung durch die Teilnahme an einer gleichwertigen anderen 
Reiseveranstaltung verlangen, sofern der Veranstalter zur Erbringung dieser Leistung 
in der Lage ist. Der Veranstalter kann dem Reisenden bei gleichbleibendem Entgelt 
auch eine höherwertige Reiseveranstaltung anbieten; wählt der Reisende eine 
geringerwertige Reiseveranstaltung, so hat ihm der Veranstalter den Unterschied zum 
Entgelt der ursprünglich vereinbarten Leistung zu vergüten.  

 
(2) Neben dem Anspruch nach Abs. 1 hat der Reisende Anspruch auf 

Schadenersatz wegen Nichterfüllung des Vertrags, es sei denn, 
1. die Stornierung erfolgt, weil die Anzahl der Personen, die die 

Reiseveranstaltung gebucht haben, nicht die geforderte 
Mindestteilnehmerzahl erreicht und dem Verbraucher die Stornierung 
innerhalb der in der Beschreibung der Reiseveranstaltung angegebenen 
Frist schriftlich mitgeteilt wurde, oder 

2. die Stornierung erfolgt auf Grund höherer Gewalt, das heißt auf Grund 
ungewöhnlicher und unvorhersehbarer Ereignisse, auf die derjenige, der 
sich auf höhere Gewalt beruft, keinen Einfluß hat und deren Folgen trotz 
Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden 
können; hiezu zählt jedoch nicht die Überbuchung. 

 
§ 31e. (1) Ergibt sich nach der Abreise, daß ein erheblicher Teil der vertraglich 

vereinbarten Leistungen nicht erbracht wird oder nicht erbracht werden kann, so hat 
der Veranstalter ohne zusätzliches Entgelt angemessene Vorkehrungen zu treffen, 
damit die Reiseveranstaltung weiter durchgeführt werden kann. Können solche 



Vorkehrungen nicht getroffen werden oder werden sie vom Reisenden aus triftigen 
Gründen nicht akzeptiert, so hat der Veranstalter ohne zusätzliches Entgelt 
gegebenenfalls für eine gleichwertige Möglichkeit zu sorgen, mit der der Reisende 
zum Ort der Abreise oder an einen anderen mit ihm vereinbarten Ort befördert wird. 
Im übrigen ist der Veranstalter verpflichtet, bei Nichterfüllung oder mangelhafter 
Erfüllung des Vertrags dem Reisenden zur Überwindung von Schwierigkeiten nach 
Kräften Hilfe zu leisten. 
 

(2) Der Reisende hat jeden Mangel der Erfüllung des Vertrags, den er während 
der Reise feststellt, unverzüglich einem Repräsentanten des Veranstalters mitzuteilen, 
wenn ihm ein solcher bekanntgegeben wurde und dieser an Ort und Stelle ohne 
nennenswerte Mühe erreichbar ist und wenn ihn der Veranstalter schriftlich auf diese 
Obliegenheit und darauf hingewiesen hat, daß eine Unterlassung der Mitteilung die 
Gewährleistungsansprüche des Reisenden nicht berührt, sie ihm allerdings als 
Mitverschulden angerechnet werden kann (§ 1304 ABGB). 
 

§ 31f. (1) Die Pflicht des Veranstalters zum Ersatz eines Schadens an der 
Person kann nicht durch Vereinbarung ausgeschlossen oder beschränkt werden. § 6 
Abs. 1 Z 9 - soweit er sich auf andere Schäden bezieht - und § 9 sind auch auf 
Verträge über Reiseveranstaltungen anzuwenden, die im übrigen dem I. Hauptstück 
nicht unterliegen. 
 

(2) Soweit in Vereinbarungen von den §§ 31a bis 31e zum Nachteil des 
Reisenden abgewichen wird, sind sie unwirksam.'' 
 
6. Nach § 41 wird folgender § 41a eingefügt: 
 

,,§ 41a. (1) Die Neufassung der §§ 3 Abs. 1, 16 Abs. 1 Z 1, 19 Z 2 und 26b 
sowie die §§ 12a, 26c und 31b bis 31f treten mit demselben Zeitpunkt in Kraft wie 
das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum *), die §§ 31b bis 31f jedoch 
frühestens mit 1. Mai 1994. 
 

(2) Die neuen Bestimmungen sind auf Verträge, die vor den im Abs. 1 
genannten Zeitpunkten geschlossen worden sind, nicht anzuwenden.'' 
 
 
--------------- 

*) Die Kundmachung des Abkommens und seines Inkrafttretens wird zu 
einem späteren Zeitpunkt erfolgen. 
 
 
Klestil 
 
Vranitzky 
 
 
 
 


